
Name:         Datum: 
Adresse: 
 
 
 
 
 
M. Aziz Akhannouch 
Chef du gouvernement du Maroc 
Département du premier Ministre 
Primature Palais Royal 
Touarga, Rabat 
MAROKKO 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Premierminister, 
 
in großer Sorge um die Sicherheit des uigurischen Menschenrechtsverteidigers Yidiresi Aishan wende ich 
mich an Sie. 
Herr Aishan hatte seit 2012 in der Türkei gelebt. Von dort reiste er am 19. Juli 2021 nach Marokko. Bei 
seiner Ankunft auf dem Flughafen von Casablanca wurde er festgenommen, da Interpol 2017 auf Antrag der 
chinesischen Behörden eine „Rote Ausschreibung“ ausgestellt hatte.   
Am 20. Juli übergaben die Flughafenbeamten Aishan Mitarbeitern des Nationalen Büros zur Bekämpfung 
des Terrorismus und der organisierten Kriminalität. Aishan wurde an dem Tag auch dem Staatsanwalt des 
Gerichts in erster Instanz in Casablanca vorgeführt, ohne dass er Zugang zu einem Rechtsbeistand hatte. 
Der Staatsanwalt ordnete daraufhin seine Untersuchungshaft im Gefängnis Tiflet 2 an, um das Urteil des 
Kassationsgerichts abzuwarten. 
Am 28. Juli 2021 stellte der Generalstaatsanwalt einen Auslieferungsantrag beim Präsidenten des 
Kassationsgerichtshofs. Am 15. Dezember gab der Gerichtshof in seinem Beschluss Nr. 1799 eine 
befürwortende Stellungnahme zu dem Auslieferungsersuchen ab.  
 
Als Premierminister verfügen Sie allein über die Autorität, eine Auslieferung zu verhindern. 
 
Daher ersuche ich Sie, Herrn Aishan gemäß Artikel 3 (1) der vom Königreich Marokko ratifizierten UN-
Konvention gegen Folter nicht an die Volksrepublik China zu überstellen, da ihm dort Folter droht.   
Auch der UN-Ausschuss gegen Folter hat die marokkanische Regierung am 20. Dezember 2021 ersucht, auf 
eine Auslieferung zu verzichten. 
 
Für die Aufmerksamkeit, die Sie meinem Anliegen entgegenbringen, danke ich Ihnen sehr. 
Mit hochachtungsvollem Gruß 
 
 
 
 

Als Kopie zur Kenntnis an: 
I.E. Frau Zohour Alaoui 
Botschaft des Königreichs Marokko 
Niederwallstraße 39 
10117 Berlin 
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I.E. Frau Zohour Alaoui 
Botschaft des Königreichs Marokko 
Niederwallstraße 39 
10117 Berlin 
 
 
 
Exzellenz, 
mit unten stehendem Schreiben, das ich Ihnen als Kopie übersende, möchte ich den Premierminister des 
Königreiches Marokko im Falle eines von Auslieferung bedrohten uigurischen Menschenrechtsverteidigers 
um Unterstützung ersuchen und ihn darum bitten, sich dessen Schicksals anzunehmen. 
Hochachtungsvoll 
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